
RHEIN-SIEG-KREIS  A N L A G E   

DER LANDRAT  zu TO.-Pkt.  

Vorbemerkungen: 
 

Die Vorgebirgsschule in Alfter und die Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin werden 
gemäß § 9 Schulgesetz NRW als Ganztagsschulen geführt. Durch Runderlass vom 24.06.1992 
des Schulministeriums NRW wurde festgelegt, dass den Schülerinnen und Schülern einer 
Ganztagsschule in der vorgeschriebenen Mittagspause die Möglichkeit anzubieten ist, Speisen 
und Getränke für eine einfache Mahlzeit käuflich zu erwerben. Dieser Verpflichtung kommt der 
Rhein-Sieg-Kreis als Schulträger durch die Bereitstellung eines täglichen warmen Essens nach. 
 
 

Erläuterungen: 

 

Auch an der Rudolf-Dreikurs-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in 
Siegburg-Brückberg, wird im Rahmen des Angebotes der Fördernden offenen Ganztagsschule 
(FOGS) täglich ein warmes Mittagessen angeboten. 
 

Nachdem die Vertragslaufzeit mit einem langjährigen Essenslieferanten zum 31.07.2017 endete, 
wurde nach einem Vergabeverfahren ein neuer Caterer mit der Anlieferung der 
Mittagsverpflegung für die drei oben genannten Schulen beauftragt. 
 

Bereits in den ersten Wochen nach den Sommerferien stellte sich heraus, dass das vom neu 
beauftragten Unternehmen gelieferte Mittagessen nicht bei allen Lieferungen den üblichen 
Qualitätsansprüchen entsprach. Auch die Qualität der eingesetzten Transportbehälter wurde 
beanstandet. Daraus ergaben sich Bedenken in Bezug auf die Einhaltung der geforderten 
Hygienestandards. Kritikgespräche mit dem Lieferanten führten nicht zu den erwarteten 
Verbesserungen. In Absprache mit den Schulleitungen wurde dem Auftragnehmer daher 
innerhalb der Probezeit wegen Schlechtleistung gekündigt.  
 

Seit dem 06.11.2017 hat inzwischen der frühere, langjährige Auftragnehmer (zweitgünstigster 
Bieter aus dem Vergabeverfahren) auf Basis eines Interimsvertrages, befristet bis zum 
28.02.2018, die Belieferung der genannten Schulen aufgenommen. Ein erneutes 
Vergabeverfahren ist inzwischen in Gang gesetzt worden. 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 21.11.2017. 
 
 
Im Auftrag 
 


